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§ 55a AMG
 AMG - Arzneimittelgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Im Rahmen der Verkaufsförderung für Arzneimittel bei den zur Verschreibung oder Abgabe berechtigten

Personen ist es verboten, diesen eine Prämie, finanzielle oder materielle Vorteile zu gewähren, anzubieten oder

zu versprechen, es sei denn, diese sind von geringem Wert und für die medizinische oder pharmazeutische Praxis

von Belang.

2. (2)Der Repräsentationsaufwand im Zusammenhang mit Veranstaltungen zur Verkaufsförderung muss immer

streng auf deren Hauptzweck begrenzt sein und darf nicht anderen Personen als den zur Verschreibung oder zur

Abgabe berechtigten Personen gelten.

3. (3)Die Bestimmungen des Abs. 1 stehen der direkten oder indirekten Übernahme von angemessenen Reise- und

Aufenthaltskosten und der Teilnahmegebühren bei ausschließlich berufsbezogenen wissenschaftlichen

Veranstaltungen nicht entgegen; der Repräsentationsaufwand muss immer streng auf den wissenschaftlichen

Hauptzweck der Veranstaltung begrenzt sein; die Übernahme von Reise- und Aufenthaltskosten und der

Teilnahmegebühren sowie der Repräsentationsaufwand dürfen nicht anderen Personen als zur Verschreibung

oder zur Abgabe berechtigten Personen gelten.

4. (4)Den zur Verschreibung oder zur Abgabe berechtigten Personen ist es untersagt, entgegen Abs. 1 bis 3 eine

Prämie, finanzielle oder materielle Vorteile zu fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen.

5. (5)Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann durch Verordnung nähere Bestimmungen erlassen,

1. 1.wann von einem geringen Wert von Prämien oder finanziellen oder materiellen Vorteilen auszugehen ist,

2. 2.hinsichtlich Art und Umfang des zulässigen Repräsentationsaufwandes im Zusammenhang mit

Veranstaltungen zur Verkaufsförderung einschließlich der Auswahl des Tagungsortes und der Bewirtung,

3. 3.welche Kriterien eine Veranstaltung erfüllen muss, um als ausschließlich berufsbezogene

wissenschaftliche Veranstaltung im Sinne des Abs. 3 zu gelten,

4. 4.hinsichtlich der Angemessenheit von Reise- und Aufenthaltskosten bei berufsbezogenen

wissenschaftlichen Veranstaltungen, und

5. 5.hinsichtlich Art und Umfang des zulässigen Repräsentationsaufwandes im Zusammenhang mit

berufsbezogenen wissenschaftlichen Veranstaltungen einschließlich der Auswahl des Tagungsortes.

Dabei ist insbesondere Bedacht zu nehmen, dass jeglicher Anschein der unsachlichen Beeinflussung von zur

Verschreibung und Abgabe berechtigten Personen in ihrer Therapieentscheidung oder -empfehlung vermieden

wird.
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